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Regeste

Regeste Art. 351, 371 Abs. 2, 372 Abs. 3 StGB. 1. Ist der Beschuldigte vor Erreichung des
18. Altersjahrs straffällig geworden, hat er aber zur Zeit der Beurteilung das 20.
Altersjahrüberschritten, so bezeichnet die Anklagekammer den Gerichtsstand (Erw. 1). 2.
Wann ist jemand wegen mehrerer an verschiedenen Orten begangener strafbarer
Handlungen verfolgt? (Erw. 2). 3. Die Gerichtsbarkeit wird zwischen zwei Kantonen
geteilt, weil das im einen Kanton eingeleitete Verfahren nur noch eines formellen
Abschlusses bedarf (Erw. 3).

Regeste Art. 351, 371 al. 2, 372 al. 3 CP. 1. Lorsque l'inculpé a encouru une peine avant
d'avoir atteint l'âge de 18 ans, mais a dépassé 1,âge de 20 ans au moment où il est jugé, la
Chambre d'accusation désigne le for (consid. 1). 2. Quand une personne est-elle poursuivie
pour plusieurs actes punissables commis en plusieurs lieux? (consid. 2). 3. Partage de la
juridiction entre deux cantons prononcé par le motif que la procédure introduite dans l'un
n'exige plus qu'une clôture formelle (consid. 3).

Regesto Art. 351, 371 cp. 2, 372 cp. 3 CP. 1. Se l'imputato si è reso colpevole prima del
raggiungimento del 18o anno d'età, ma al momento in cui deve essere giudicato ha superato
l'età di 20 anni, è la Camera d'accusa che designa il foro (consid. 1). 2. Quando una persona
è perseguita per più reati commessi in diversi luoghi? (consid. 2). 3. Subdivisione della
giurisdizione tra due Cantoni decisa per il motivo che il procedimento promosso nell'uno
manca soltanto della chiusura formale (consid. 3).

Erwägungen

E. 1
Ist der Gerichtsstand unter den Behörden mehrerer Kantone streitig, so kommt es gemäss
Art. 351 StGB und Art. 264 BStP der Anklagekammer des Bundesgerichts zu, den Kanton
zu bezeichnen, der zur Verfolgung und Beurteilung berechtigt und verpflichtet ist. Von
dieser allgemeinen Regelung sind die Anstände über die Zuständigkeit im Verfahren gegen
Kinder und Jugendliche ausgenommen, welche Streitigkeiten nach Art. 372 Abs. 3 StGB
vom Bundesrat zu beurteilen sind. Auf Grund dieser Bestimmung hat das Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement, dem der Bundesrat mit Beschluss vom 16. Juni 1942 die betreffenden
Befugnisse übertragen hat, im Falle von Konflikten zwischen den Kantonen dafür zu
sorgen, dass die Gerichtsstandsvorschriften der Absätze 1 und 2 richtig ausgelegt werden,
und dass sie dort, wo sie anwendbar sind, auch tatsächlich angewendet werden (vgl. BGE
74 IV 184 ; im gleichen Sinne Entscheid des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements vom 13.
November 1958 i.S. Bärtsch und darin angeführter Entscheid vom 28. Januar 1955). Da die
genannten Gerichtsstandsvorschriften lediglich für das in Art. 369 ff. StGB geregelte und
kraft Bundesrechts BGE 85 IV 244 S. 247 Platz greifende Verfahren gegen Kinder und



Jugendliche gelten, stellt sich die vom Eidg. Justiz- und Polizeidepartement zu
beantwortende Frage der richtigen Auslegung und Anwendung von Art. 372 Abs. 1 und 2
StGB indes nur dann, wenn das Verfahren gegen Kinder und Jugendliche von Bundesrechts
wegen anwendbar ist. Nach Art. 371 Abs. 2 StGB ist das Verfahren gegen Jugendliche auch
anzuwenden, wenn der Beschuldigte, der zur Zeit der Tat ein Jugendlicher war, am Tage
der richterlichen Beurteilung das achtzehnte Altersjahr erreicht, das zwanzigste aber noch
nicht überschritten hat. Die Anwendung dieses Verfahrens wird dagegen von Bundesrechts
wegen nicht gefordert, wenn der Täter bei der richterlichen Beurteilung das zwanzigste
Altersjahr überschritten hat. Das ergibt sich aus einem Umkehrschluss aus Art. 371 Abs. 2
StGB und entspricht einer Beschränkung, die der Gesetzgeber bewusst getroffen hat (vgl.
Sten.Bull. Sonderausgabe, StR 1931 S. 248, NatR 1934 S. 719/20). Eugen B. ist mehr als
zwanzig Jahre alt. Die Kantone sind daher von Bundesrechts wegen nicht gehalten, ihn im
Verfahren gegen Jugendliche zu beurteilen. Die dieses Verfahren betreffenden
Gerichtsstandsvorschriften des Art. 372 Abs. 1 und 2 StGB gelangen darum im
vorliegenden Fall nicht zur Anwendung. Bei dieser Sachlage bleibt für eine Überprüfung
der richtigen Auslegung und Anwendung dieser Normen durch den Bundesrat bzw. das
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement kein Raum. Es greift vielmehr die allgemeine Regel
des Art. 351 StGB und des Art. 264 BStP Platz, wonach die Anklagekammer des
Bundesgerichts den Kanton bezeichnet, der zur Verfolgung und Beurteilung berechtigt und
verpflichtet ist.

E. 2
Ein Gerichtsstandskonflikt im Sinne der letztgenannten Bestimmungen liegt nach der
Rechtsprechung immer dann vor, wenn jemand wegen mehrerer an verschiedenen Orten
begangener strafbarer Handlungen verfolgt wird. Ob jemand verfolgt sei, entscheidet die
Anklagekammer unabhängig von der Stellungnahme der kantonalen BGE 85 IV 244 S. 248
Behörden und von kantonalen Rechtsbegriffen nach bundesrechtlichen Gesichtspunkten (
BGE 68 IV 6 , BGE 74 IV 187 ); sie stellt dabei nicht auf formale Merkmale (Hängigkeit
oder Einstellung des Verfahren) ab, sondern darauf, ob nach der Aktenlage eine
Strafverfolgung für die betreffende Tat (noch) in Frage komme. Die Anklagekammer kann
dementsprechend nicht nur eine formell nicht angehobene Untersuchung, deren Eröffnung
sich aufdrängt, bei der Bestimmung des Gerichtsstandes mitberücksichtigen (vgl. nicht
veröffentlichtes Urteil vom 22. Januar 1944 i.S. Verhöramt Trogen gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen), sondern auch eine formell noch nicht
abgeschlossene Untersuchung als erledigt betrachten und bei der Bestimmung des
Gerichtsstandes ausser Acht lassen (vgl. nicht veröffentlichtes Urteil vom 9. Mai 1947 i.S.
Anklagekammer des Obergerichts des Kantons Bern gegen Staatsanwaltschaften der
Kantone Zürich und Thurgau; COUCHEPIN, ZStrR 63 S. 105). Im vorliegenden Falle
machen die Behörden der beteiligten Kantone geltend, die Untersuchung über die
Verfehlungen, die B. als Jugendlicher im Kanton Schwyz beging, sei abgeschlossen, und
die darauf bezüglichen Massnahmen seien vorwegnehmend bereits vollzogen worden. Ein
Urteil ist jedoch in der Sache noch nicht gefällt worden. Da Art. 251 BStP voraussetzt, dass
in derartigen Fällen ein (formeller) Entscheid ergeht, kann die betreffende Strafverfolgung
vor dem Erlass eines solchen vom Standpunkt des Bundesrechts aus nicht als beendigt
bezeichnet werden. Neben dem erwähnten Verfahren läuft jenes, das die sanktgallischen
Behörden gegen B. angehoben haben. Das Vorliegen eines Gerichtsstandskonflikts kann
mithin nicht bestritten werden.



E. 3
Nach Art. 63 und Art. 90 ff. sowie Art. 42 ff. StGB obliegt es dem Richter, die dem
Verschulden und der Persönlichkeit des Täters entsprechende Strafe oder Massnahme zu
finden. Um die richtige Erfüllung dieser Aufgabe zu gewährleisten, sehen die Art. 336 (lit.
c, d), 344 BGE 85 IV 244 S. 249 und 350 StGB vor, dass eine Mehrheit von strafbaren
Handlungen durch ein und denselben Richter zu beurteilen ist. Dies gilt allgemein auch
dann, wenn der Täter teils vor und teils nach Erreichung des achtzehnten Altersjahr
straffällig geworden ist. Nach welchen Regeln sich diesfalls die örtliche Zuständigkeit
bestimmt, kann offen bleiben, da der Grundsatz der einheitlichen Verfolgung und
Beurteilung einer Mehrheit strafbarer Handlungen im vorliegenden Falle nicht zur
Anwendung gelangen kann. Im Gegensatz zum Regelfalle stellt sich hier dem Richter nicht
die Aufgabe, eine Strafe oder Massnahme für die Taten zu finden, die der Beschuldigte vor
Erreichung des achtzehnten Altersjahrs begangen hat, und diese auf die Strafe oder
Massnahme abzustimmen, die den Beschuldigten für die später begangenen Verfehlungen
trifft. Wegen der strafbaren Handlungen, die er sich als Jugendlicher hatte zuschulden
kommen lassen, wurde B. in eine Erziehungsanstalt eingewiesen; diese Massnahme ist
bereits vollzogen worden. Es kann sich somit hinsichtlich dieser Delikte nur noch darum
handeln, das deswegen eingeleitete Verfahren unter Behebung allfällig ihm anhaftender
prozessualer Mängel formell zu einem Abschluss zu bringen. Was zu diesem Behufe
vorzukehren ist, hätte in gleicher Weise auch angeordnet werden müssen, wenn B. nicht
erneut straffällig geworden wäre; das betreffende Verfahren kann daher ohne Bezugnahme
auf die neue Untersuchung zu Ende geführt werden. Bei Beurteilung der neuen Delikte sind
anderseits die früheren strafbaren Handlungen und die deswegen angeordneten
Massnahmen lediglich als Teil des Vorlebens zu würdigen; es besteht mithin kein Anlass,
das betreffende Verfahren mit dem materiell abgeschlossenen früheren Verfahren zu
verknüpfen. Diese Umstände rechtfertigen es, von der in Art. 263 BStP enthaltenen
Ermächtigung Gebrauch zu machen, die Gerichtsbarkeit zu trennen ( BGE 68 IV 127 ; BGE
69 IV 47 , 86; BGE 70 IV 90 ). Die Zuständigkeit zur Verfolgung und Beurteilung BGE 85
IV 244 S. 250 ist demgemäss für jede der beiden Gruppen von Delikten gesondert zu
regeln. Wegen der Verfehlungen, die B. als Jugendlicher beging, haben die Behörden des
Kantons Schwyz, wo der Genannte seinen Wohnsitz hatte, in Anwendung des Art. 372 Abs.
1 StGB ein Verfahren eingeleitet; es obliegt den Behörden dieses Kantons, dieses Verfahren
formell zu einem Abschluss zu bringen. Die strafbaren Handlungen, die sich B. als
Erwachsener in Schmerikon und in der Umgebung von Uznach hat zuschulden kommen
lassen, sind von den sanktgallischen Instanzen als den Behörden des Orts, wo die Tat verübt
worden ist, zu verfolgen und zu beurteilen ( Art. 346 Abs. 1 StGB ).
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